
Masernschutzgesetz 

Seit dem 01.03.2020 gilt das neue Masernschutzgesetz in Baden-Württemberg. Damit ihr Kind an 

unserer Schule aufgenommen werden kann, müssen Sie einen Nachweis vorlegen. Bitte beachten Sie 

folgendes Ablaufschema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für jede Schülerin und jeden Schüler wird die Vorlage des Nachweises von der Schule dokumentiert 

und so lange aufbewahrt, bis die Schülerin oder der Schüler die Schule verlässt. 

Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit:           

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html                

                    B                                   
Mein Kind ist gegen Masern 

immun, da es bereits Masern 

hatte.                                                                                 

oder                                                     

Mein Kind kann aus medizinischen 

Gründen nicht geimpft werden. 

oder 

                  A 

Mein Kind ist gegen Masern 

geimpft. 

 

 

                    

Nachweis durch ein ärztliches 

Zeugnis, dass bei ihrem Kind eine 

Immunität gegen Masern vorliegt. 

Oder                                                            

dass Ihr Kind aus medizinischen 

Gründen nicht geimpft werden 

kann. 

 

 

                    

Nachweis durch die Vorlage des 

Impfpasses. 

Oder                                      

Nachweis durch ein ärztliches 

Zeugnis, dass Ihr Kind einen 

ausreichenden Masernimpfschutz 

hat. 

 

                    

dann dann 

Bis wann müssen Sie den Nachweis vorlegen? 

                    

Bei der Schulanmeldung Spätestens bis zum Tag vor dem 

Unterrichtsbeginn am 13.09.2021 

  

Dann sind wir gesetzlich verpflichtet, das Gesundheitsamt darüber zu informieren. Die weiteren 

Schritte vollzieht das zuständige Gesundheitsamt. 

Ihr Kind geht ohne verlangten Nachweis trotzdem ab dem 14.09.2021 an unsere Schule? 

  
 


